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aufmerksam , welche mit der Wahl eines Stell¬
vertreters aus der Zahl der in den § § . 3 . und
4 . erwähnten Personen verbunden sind.

25 ) Bekanntmachung der Commission
zur Wahrnehmung des Landes¬

herrlichen 3uris circa sacra vom

27 . April , xubl. den  10 . May  1834.

Bett. die Trau- Die in den Oldenburaischen wöchentlichenerzeit der Witt- . ^ .
weru..Wlttwen. Anzeigen von 1818 . ^ 14 . sub 6 . publicirte

Bekanntmachung der Commission der römisch
katholisch geistlichen Angelegenheiten wegen der
auch von den Unterthanen römisch - katholischer
Religion zu beobachtenden Trauerzeit vom 21.
März 1818 ., wonach

ein Wittwer nicht vor Ablauf von sechs
Monaten , eine Wittwe nicht vor
Ablauf  eines Jahres , von der Zeir des
Sterbefalles des Ehegatten angerechnet zur
zweyten Ehe schreiten darf,

ist in die Gesetzsammlung B . 3 . H . 3 . 16-
5 . 35 . durch Auslassung der mit durchschosse¬
ner Schrift gedruckten Worte , mangelhaft und
unrichtig ausgenommen , und daher auch die im
Normativ für die Wahrnehmung des Landes¬
herrlichen ouris circa 8acra vom 5 . April § .
38 -, in Beziehung auf jene Bekanntmachung,
enthaltene Bestimmung einem Mißverständnisse
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ausgeseht . Indem nun die Commission jene
mit Höchster Genehmigung erlassene Vorschrift
ihrem vollen Inhalte nach hiemit vigorisirt,
erklärt sie zugleich , in Beziehung auf den § . 38.
des Normativs : daß die Dispensation von der'
Trauerzeit , — sowohl der dem Wittwer mit
sechs Monaten , als der Wittwe mit einem
Jahre , vorgeschriebenen — , dem Bischöfli¬
chen Official  in Vechta überlassen ist . Sie
wird von demselben aber « ur dann ertheilt,
wenn nach den vom Beamten und Pfarrer be¬
scheinigten Umständen die häuslichen Verhältnisse
des verwitweten Ehegatten eine frühere Ver¬
ehelichung erfordern , oder die Aussicht auf ei¬
ne zweyte Heirath durch Abwartung der vollen
Trauerzeit verschwinden würde , und einer Witt¬
we zugleich durch den Kreisphyft 'cus , Amts-
chirurgus oder eine beeidigte Hebamme beschei¬
nigt wird , daß sie sich aus voriger Ehe nicht
schwanger befindet ; und da das letztere vor
Ablauf von fünf Monaten mit voller Sicherheit
nicht bezeugt werden kann , so werden Wittwen
nie vor dieser Zeit dispensi'rt ; den Wittwern
aber wird die Despensation vor Ablauf von
zwey Monaten nicht leicht ( nicht ohne besonders
erhebliche und dringende Umstände ) ertheilt«
Das Dispensations - Gesuch ist , durch Zeugnisse
des Pfarrers unterstützt , beym Amte anzubrin¬
gen , welches auch die ärztliche Bescheinigung
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